
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/5/7 7Nd2/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1997

Norm

JN §31 I

Rechtssatz

Wenn mindestens eine Partei und der vor dem österreichischen Gericht einzuvernehmende Lenker des

Unfallsfahrzeuges im Sprengel des anderen Gerichtes wohnt, hingegen die anderen Zeugen ohnedies im

Rechtshilfeweg im Ausland (hier: BRD) zu vernehmen sind, erscheint eine Delegierung zweckmäßig.
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